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AVG §37;

AVG §45 Abs3;

VwRallg;

ZustG §17;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1996/03/26 95/19/0984 1

Stammrechtssatz

Will die Behörde davon ausgehen, daß eine Sendung durch Hinterlegung zugestellt wurde, so tri=t sie von Amts wegen

die P?icht, festzustellen, ob auch tatsächlich durch Hinterlegung eine Zustellung bewirkt wurde oder ob nicht etwa der

Empfänger wegen Abwesenheit von der Abgabestelle nicht rechtzeitig vom Zustellvorgang Kenntnis erlangen konnte;

die Behörde hat den Sachverhalt der Partei zur Kenntnis zu bringen, ansonsten sie das Risiko der Bescheidaufhebung

wegen Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften zu tragen hat.
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